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Gegenseitige Beauftragung der UV-Träger zur vorläufigen              
Bearbeitung von Berufskrankheiten - Drittwirkung gegenüber anderen   
Sozialversicherungsträgern - VB 36/2000 
 
Gegenseitige Beauftragung der UV-Träger zur vorläufigen              
Bearbeitung von Berufskrankheiten nach § 88 SGB X durch die          
Vereinbarung über die Zuständigkeit bei Berufskrankheiten (VbgBK);   
hier: Drittwirkung gegenüber anderen Sozialversicherungsträgern      
siehe auch:                                                          
Rundschreibendatenbank DOK-NR.:                                      
RSCH00012793 = VB 036/2000 vom 13.10.2000                            
      
      
      
      
 

 

 


